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1. Ausgangslage 

Die WKS Partner AG wurde mit der Beurteilung der Elektroinstallationen des Zentrums «Oberwis» an 
der Birchstrasse 2B beauftragt. In der folgenden Beurteilung werden nötige Massnahmen inklusive grobe 
Kostenannahmen für den weiteren Betrieb der bestehenden Elektroinstallationen und Anlagen aufge-
zeigt. Ausserdem werden groben Kostenannahmen für eine Komplettsanierung der Installationen und 
Anlagen aufgezeigt. 
 
Vorhandene Grundlagen zur Beurteilung: 
 
 Grundrisspläne 2.UG / 1.UG / EG / 1.OG / 2.OG / Fassaden / Schnitte die jedoch nicht mit dem ef-

fektiv gebauten übereinstimmen 
Fotos aus der Begehung

 Bericht über die periodische feuerpolizeiliche Kontrolle der Brandschutzeinrichtungen 
 Verkaufsdokumentation Walter Wittwer Immobilienberatung AG 
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2. Analyse nach BKP 

231.21 Hauptverteilungen 
 
Zustand Generell: 
Die Einbauten in den Verteilungen sind veraltet. Die eingebauten Leitungsschutzschalter sind in die 
Jahre gekommen. Licht und Steckdosenstromkreise werden nicht durch einen Fehlerstromschutzschal-
ter geschützt. Aufgrund des Brandschutzes ist abzuklären, ob die Positionen der bestehenden Vertei-
lungen noch Regelkonform sind. 
 
Anpassungen HV Instandhaltung: 
Die Komponenten in der HV sollten erneuert werden (FI/LS). Dies damit der Personenschutz von Licht 
und Steckdosenstromkreisen gewährleistet ist. Ausserdem ist pro HV ein Überspannungsschutz Typ 1 
+ 2 nachzurüsten. 
 
Anpassungen HV Ersatz: 
Die komplette Verteilung wird ersetzt. Inklusive Schrankgehäuse, eingebauten Komponenten und inter-
ner Verdrahtung. Messeinrichtungen (Stromzähler) werden, wenn nötig ebenfalls neu geliefert. Die be-
stehende Verteilung wird entsorgt. Ausserdem sollte im Zuge der weiteren Planung überprüft werden, 
ob eine Umplanung der Energieverteilung Sinn machen würde. (Messungen, Monitoring, Verteilung) 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   15`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  30`000 CHF 

 
231.22 Unterverteilungen  
 
Zustand Generell: 
Die Einbauten in den Verteilungen sind veraltet. Die eingebauten Leitungsschutzschalter sind in die 
Jahre gekommen. Licht und Steckdosenstromkreise werden nicht durch einen Fehlerstromschutzschal-
ter geschützt. Aufgrund des Brandschutzes ist abzuklären, ob die Positionen der bestehenden Vertei-
lungen noch Regelkonform sind. 
 
Anpassungen UV Instandhaltung: 
Die Komponenten in den UV`s sollten erneuert werden (FI/LS). Dies damit der Personenschutz von 
Licht und Steckdosenstromkreisen gewährleistet ist. Ausserdem ist pro UV ein Überspannungsschutz 
Typ 1 + 2 nachzurüsten. 
 
Anpassungen UV Ersatz: 
Die komplette Verteilung wird ersetzt. Inklusive Gehäuse, eingebauten Komponenten und interner Ver-
drahtung. Die bestehende Verteilung wird entsorgt. Ausserdem sollte im Zuge der weiteren Planung 
überprüft werden, ob eine Umplanung der Energieverteilung Sinn machen würde. (Messungen, Monito-
ring, Verteilung) 
 

Grössenordnung       Instandhaltung  10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz   20`000 CHF 

 
231.51 PV  Anlage 
 
Zustand Generell: 
Es ist eine PV-Anlage vorhanden. Gemäss Bilderaufnahmen vor Ort muss die bestehende Installation 
sehr wahrscheinlich angepasst werden, damit sie den heutigen Regeln der Technik entspricht. (Leitungs-
führung DC und AC-Leitungen) 
 
Anpassungen PV-Anlage Instandhaltung / Ersatz: 
Gleichstrom und Wechselstromleitungen dürfen nicht im gleichen Kabelkanal verlegt werden. Die DC-
Leitungen sind separat zu führen und klar zu beschriften. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung  5`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz   5`000 CHF 
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232.0 Erschliessungen 
 
Zustand Generell: 
Über den Zustand der Erschliessungen zu Unterverteilungen / Steuertableaus kann nur spekuliert wer-
den. Es ist nicht bekannt, ob diese via Rohre, Kabeltrasses, Kabelkanäle verlegt wurden.  
Da keine Leistungserhöhungen in den Gebäuden zu erwarten sind, wird die Gebäudeerschliessung 
von Seiten EW nicht angepasst. Im Zuge der weiteren Planung muss aber mit den Werken Rückspra-
che gehalten werden bezüglich allfälligen Sanierungsarbeiten. 
 
Anpassungen Erschliessungen Instandhaltung: 
Die Erschliessungen zu Unterverteilungen / Steuertableaus werden belassen wie sie sind. Die beste-
hende Gebäudeerschliessung wird belassen. 
 
Anpassungen Erschliessungen Ersatz: 
Die Erschliessungen zu Unterverteilungen / Steuertableaus werden erneuert. Eventuell müssen neue 
Trasses oder Kanäle verlegt werden. Die bestehende Gebäudeerschliessung wird belassen. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  20`000 CHF 

 
232.1 Erdung und SPA 
 
Zustand Generell: 
Es wird davon ausgegangen, dass die Erdung über die Wasserleitung realisiert wurde. Solange die 
Wasserzuleitung nicht durch Kunststoff ersetzt wird, besteht kein Handlungsbedarf. Ansonsten ist ein 
Ersatzerder zu erstellen. 
 
Anpassungen Erdung und SPA Instandhaltung / Ersatz: 
Es wird davon ausgegangen, dass der Schutzpotenzialausgleich vorhanden ist. Er ist bei Anpassungen 
der Rohrleitungen ebenfalls anzupassen. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  10`000 CHF 

 
232.14 Äusserer Blitzschutz 
 
Zustand Generell: 
Es wird davon ausgegangen, dass ein Äusserer Blitzschutz vorhanden ist und dieser gemäss den gel-
tenden Blitzschutznormen ausgeführt wurde.  
 
Anpassungen äusserer Blitzschutz Instandhaltung / Ersatz: 
Aufgrund von Bauarbeiten ist es möglich, dass der äussere Blitzschutz geringfügig angepasst werden 
muss. Zusätzlich sollte eine Messung der Fangeinrichtung gemacht werden, um die Funktionalität dieser 
zu prüfen. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung  5`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  5`000 CHF 
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232.3 Installationssysteme 
 
Zustand Generell: 
Über den Zustand der Erschliessungswege zu Unterverteilungen / Steuertableaus kann nur spekuliert 
werden. Es ist nicht bekannt, ob diese via Rohre, Kabeltrasses, Kabelkanäle verlegt wurden. Es ist 
aber möglich, dass gewisse Komponenten neu erschlossen werden müssen. 
 
Anpassungen Installationssysteme Instandhaltung: 
Kleinere Anpassungen / Erweiterungen der bestehenden Erschliessungswege. 
 
Anpassungen Installationssysteme Ersatz: 
Es werden komplett neue Erschliessungswege gesucht und montiert. Ebenfalls die Steigzonen werden 
neu geprüft und es werden neue Kabelleitern verbaut. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  30`000 CHF 

 

232.51.01 Lichtinstallationen allgemein 
 
Zustand Generell: 
Die Installationen sind generell in einem guten Zustand. Jedoch entsprechen sie nicht mehr den moder-
nen Regeln der Technik. So sind die Drahtfarben veraltet. Die Installationen sind nicht durch eine Feh-
lerstromschutzeinrichtung geschützt. Schalter und Steckdosen sollten erneuert werden. Die Beleuch-
tungskörper haben ihre Lebensdauer erreicht. Es empfiehlt sich die Beleuchtung, mit hellen und ener-
gieeffizienten LED-Leuchten, zu sanieren. 
 
Anpassungen Lichtinstallationen Instandhaltung: 
Schalter / Steckdosen sollten erneuert werden. Die Komponenten in der HV müssen erneuert werden 
(FI/LS). Dies damit der Personenschutz der, Licht und Steckdosenstromkreise gewährleistet ist. Die be-
stehende Beleuchtung sollte gegen Energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt werden. Die Beleuchtung 
der Bühnentechnik muss speziell betrachtet werden. 
 
Anpassungen Lichtinstallationen Ersatz: 
Die Lichtgruppen sind nach den neusten Regeln der Technik zu sanieren. 
Sprich die Drähte werden ausgewechselt, Schalter / Steckdosen werden erneuert. Die Komponenten in 
der HV werden erneuert (FI/LS). Dies damit der Personenschutz der, Licht und Steckdosenstromkreise 
gewährleistet ist. Die bestehende Beleuchtung sollte gegen Energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt wer-
den. Die Beleuchtung der Bühnentechnik muss speziell betrachtet werden. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung  50`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz   130`000 CHF 

 
232.51.02 Lichtinstallationen Bühne 
 
Zustand Generell: 
Generell gilt dasselbe wie für die allgemeine Beleuchtung. Jedoch muss die Steuerung der Anlage even-
tuell angepasst werden an die neuen Installationen. Ausserdem scheint die Bühnenbeleuchtung ein we-
nig schwach. Deshalb sollte diese mit zusätzlichen Lichtquellen ausgerüstet werden.  
 
Anpassungen Lichtinstallationen Bühne Instandhaltung: 
Anpassung der Steuerung an neue Installationen. Erweiterung der bestehenden Lichtquellen für die 
Bühne. 
 
Anpassungen Lichtinstallationen Bühne Ersatz: 
Komplette Neuinstallation und Erweiterung des Bühnenlichts. Inkl. neuer Steuerung. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung  10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz   30`000 CHF 
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232.52 Notlichtinstallationen 
 
Zustand Generell: 
Die Notlichtinstallationen sind generell intakt. befinden sich jedoch in einem alten Zustand. Die beste-
henden Rettungszeichenleuchten entsprechen nicht mehr den heutigen Normen (zu klein). Ob zusätzli-
che Notleuchten nötig sind kann nicht beurteilt werden. Über die Verlegung der Notlicht-Leitungen kann 
ebenfalls nur spekuliert werden. Da keine Dokumentation der Anlage vorhanden ist. Ebenfalls können 
Auflagen von Seiten Behörden anfallen. 
 
Notlichtinstallationen Instandhaltung: 
Einzelne Komponenten der Notlichtanlage werden ersetzt und wenn nötig ergänzt. Ausserdem ist eine 
saubere Dokumentation zu erstellen.  
 
Notlichtinstallationen Ersatz: 
Die komplette Notlichtanlage wird ersetzt. Die Installationen und Leuchten werden ebenfalls ersetzt. 
Wo nötig wird die Installation ergänzt. So wäre die Anlage wieder auf dem neusten Stand der Technik. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  30`000 CHF 

 
232.6 Kraftinstallationen 
 
Zustand Generell: 
Die Installationen sind generell in einem guten Zustand. Jedoch entsprechen sie nicht mehr den moder-
nen Regeln der Technik. So sind die Drahtfarben veraltet. Die Leitungen werden teilweise noch durch 
DIAZED Schraubsicherungen geschützt. Diese könnten gegen moderne Leitungsschutzschalter ersetzt 
werden. Für Steckdosenstromkreise sind Fehlerstromschutzeinrichtungen nachzurüsten. 
 
Kraftinstallationen Instandhaltung: 
Steckdosen sollten erneuert werden. Die Komponenten in der HV müssen erneuert werden (FI/LS). Dies 
damit der Personenschutz der, Licht und Steckdosenstromkreise gewährleistet ist. Die Kraftinstallation 
muss nicht erweitert werden. 
 
Kraftinstallationen Ersatz: 
Die Kraftgruppen sind nach den neusten Regeln der Technik zu sanieren. Sprich die Drähte werden 
ausgewechselt, Steckdosen werden erneuert. Die Komponenten in der HV werden erneuert (FI/LS). 
Dies damit der Personenschutz der, Licht und Steckdosenstromkreise gewährleistet ist. Die Kraftinstal-
lation wird wo nötig erweitert. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   40`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  130`000 CHF 

 
232.7 HLKS-Installationen 
 
Zustand Generell: 
Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, welche Sanierungen auf Seiten HLKS anfallen. Es wird 
eine Summe für eventuelle Anpassungen angenommen. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung  25`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  25`000 CHF 
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232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen 
 
Zustand Generell: 
Für den Saal wird eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage benötigt. Über den Zustand der bestehenden 
Anlage kann nur spekuliert werden. Falls keine baulichen Anpassungen stattfinden wird davon ausge-
gangen, dass die Anlage bis auf kleine Anpassungen belassen werden kann. Ebenfalls können weitere 
behördliche Auflagen anfallen. 
 
Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen Instandhaltung: 
Kleinere Anpassungen im Zuge der Sanierung 
 
Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen Ersatz: 
Ersatz der kompletten Rauch- und Wärmeabzugsinstallation inkl. Lieferung einer neuen Zentrale.  
 

Grössenordnung       Instandhaltung   5`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  20`000 CHF 

 

233.01 Lieferung von Leuchten allgemein 
 
Zustand Generell: 
Die Beleuchtungskörper haben ihre Lebensdauer erreicht. Es empfiehlt sich die Beleuchtung, mit hellen 
und energieeffizienten LED-Leuchten, zu sanieren. Die Bühne ist ein wenig schwach ausgeleuchtet. Hier 
empfiehlt es sich, die Beleuchtung zu verstärken. 
 
Anpassungen Leuchten Allgemein Instandhaltung / Ersatz: 
Im ganzen Gebäude sollte die Beleuchtung erneuert werden. Diese werden durch Energieeffiziente LED-
Leuchten ersetzt. Dies verringert den Stromverbrauch und senkt die Unterhaltskosten.  
 

Grössenordnung       Instandhaltung  130`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  130`000 CHF 

 
233.02 Lieferung von Leuchten Bühne 
 
Zustand Generell: 
Die Beleuchtungskörper haben ihre Lebensdauer erreicht. Es empfiehlt sich die Beleuchtung, mit hellen 
und energieeffizienten LED-Leuchten, zu sanieren. Ausserdem ist die Bühne ein wenig schwach ausge-
leuchtet. Hier empfiehlt es sich, die Beleuchtung zu verstärken. 
 
Anpassungen Leuchten Bühne Instandhaltung: 
Ersatz und geringfügige Erweiterung der bestehenden Bühnenbeleuchtung. Diese werden durch Ener-
gieeffiziente LED-Leuchten ersetzt. Dies verringert den Stromverbrauch und senkt die Unterhaltskosten.  
 
Anpassungen Leuchten Bühne Instandhaltung: 
Komplettersatz und Erweiterung der Bühnenbeleuchtung. Inkl. neuer Steuerung.  
 

Grössenordnung       Instandhaltung  10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz   35`000 CHF 
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236.1 Telekommunikationsinstallationen  
 
Zustand Generell: 
Über den Zustand der Telekommunikationsanlagen kann nur spekuliert werden. Um den modernen An-
sprüchen an Internet, Telefonie und Fernsehen gerecht zu werden, muss die bestehende Installation 
geprüft und wenn nötig saniert werden. Ausserdem ist zu prüfen, ob die bestehenden Installationen 
durch Fluchtwege verlaufen. Dies wäre heute nicht mehr zulässig und müsste behoben werden.  
 
Anpassungen Telekommunikationsanlagen Instandhaltung: 
Die Leitungen sind zu prüfen und eventuell zu sanieren. Die bestehende Installation soll aber nicht er-
weitert werden. Wenn noch kein Rack vorhanden ist, so ist dieses nachzurüsten. Sodass die Schwach-
strominstallationen sauber verteilt werden können. 
 
Anpassungen Telekommunikationsanlagen Ersatz: 
Die komplette Telekommunikationsanlage wird ersetzt. Inklusive Schwachstromverteiler (Racks). Zu-
sätzlich werden in den öffentlichen Bereichen Access Points nachgerüstet.  
 

Grössenordnung       Instandhaltung   10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  15`000 CHF 

 

236.2 TV-Installationen 
 
Zustand Generell: 
Wir gehen davon aus, dass eine Koaxialverkabelung nicht mehr benötigt wird. Es wird eine Summe für 
eventuelle Anpassungen angenommen. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   5`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz   5`000 CHF 

 
236.4 UKV-Installationen 
 
Zustand Generell: 
Über den Zustand der UKV-Installationen kann nur spekuliert werden. Um den modernen Ansprüchen 
an Internet, Telefonie und Fernsehen gerecht zu werden, muss die bestehende Installation geprüft und 
wenn nötig saniert werden. Ausserdem ist zu prüfen, ob die bestehenden Installationen durch Flucht-
wege verlaufen. Dies wäre heute nicht mehr zulässig und müsste behoben werden.  
Ebenfalls könnte die Installation erweitert werden mit Access Points. So könnte ein Flächendeckende 
W-LAN Abdeckung in den öffentlichen Bereichen erreicht werden. 
 
Anpassungen Telekommunikationsanlagen Instandhaltung: 
Die Leitungen sind zu prüfen und eventuell zu sanieren. Die bestehende Installation soll aber nicht er-
weitert werden. Wenn noch kein Rack vorhanden ist, so ist dieses nachzurüsten. Sodass die Schwach-
strominstallationen sauber verteilt werden können. 
 
Anpassungen Telekommunikationsanlagen Ersatz: 
Die komplette UKV-Installation wird ersetzt. Inklusive Schwachstromverteiler (Racks). Zusätzlich wer-
den in den öffentlichen Bereichen Access Points nachgerüstet. Einbindung weiterer Anlagen / Kompo-
nenten ans Netzwerk möglich. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung  10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  40`000 CHF 
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236.51 Sonnerie-, Türsprechinstallationen 
 
Zustand Generell: 
Gemäss Bildaufnahmen vor Ort besteht ein internes Rufsystem. Der genaue Umfang der Anlage kann 
aber nur abgeschätzt werden. Ob dieses noch weiterhin in Betrieb bleiben soll ist zu prüfen.  
Des Weiteren gehen wir davon aus, dass keine weiteren Gegensprechanlagen oder Rufsysteme vor-
handen sind im Gebäude. 
 
Anpassungen Sonnerie-, Türsprechinstallationen Instandhaltung: 
Es wird eine Summe für eventuelle Anpassungen an dieser Anlage angenommen. 
 
Anpassungen Sonnerie-, Türsprechinstallationen Ersatz: 
Die vorhandene Rufanlage wird komplett ersetzt. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung  5000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz   10`000 CHF 

 
236.6 Audio-, Video- und Uhreninstallationen 
 
Zustand Generell: 
Die bestehende Anlage ist intakt und auf einem guten Stand. In ca. 15 Jahren sollte die Anlage jedoch 
erneuert werden. Zusätzlich könnte die Anlage um einen Video-/Datenprojektor erweitert werden.  
Bei unserer Schätzung berücksichtigen wir nur die Audio-, und Video Anlage der Bühne. Andere Büh-
nentechnik wie Vorhang, Kulisse usw. wird nicht berücksichtigt. 
 
Anpassungen Audio-, Video- und Uhreninstallationen Instandhaltung: 
Die Audio-, und Videoanlage wird belassen. Es wird eine Summe für eventuelle Anpassungen ange-
nommen. 
 
Anpassungen Audio-, Video- und Uhreninstallationen Ersatz: 
Die komplette Audio-, und Videoanlage wird ersetzt. Zusätzlich wird die Anlage um einen Video-/Daten-
projektor erweitert. Beleuchtung und Steuerung muss entsprechend angepasst werden. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   5`000 CHF 
Grobe Kostenannahme       Instandhaltung 
Beamer  

 60`000 CHF 

Grössenordnung       Ersatz  70`000 CHF 

 
236.81 Brandmeldeinstallationen 
 
Zustand Generell: 
Die bestehende Anlage vom Typ Sinteso FC2020 wurde 2017 modernisiert und ist auf aktuellem Stand.  
Es sind keine weiteren Modernisierungen geplant. Die nächste 8-jährige Melder- Revision ist 2025 wie-
der fällig, jedoch dank Wartungsvertrag ohne Kostenfolgen.  
Falls keine Auflagen von Seiten Behörden gestellt werden, so kann die Anlage belassen werden. 
 
Anpassungen Brandmeldeinstallationen Instandhaltung: 
Kleinere Anpassungen im Zuge der Sanierung 

Grössenordnung       Instandhaltung  5`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  5`000 CHF 
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237 Gebäudeautomations-Installationen 
 
Zustand Generell: 
Im Moment verfügt das Gebäude über keine Gebäudeautomation. Bei einer Komplettsanierung des Ge-
bäudes wäre dies aber zu empfehlen. So könnte eine ganzheitliche Steuerung über Licht, Beschattung, 
Musik, usw. realisiert werden. Bei Instandhaltung könnten einzelnen Räume mit intelligenten Bewe-
gungsmeldern ausgerüstet werden. So könnten kleinere Lichtsteuerungen für diese Räume realisiert 
werden. 
 
Anpassungen Gebäudeautomation Instandhaltung: 
Es wird keine ganzheitliche Steuerung über Licht, Beschattung, Musik, usw. realisiert. Es wird eine 
Summe für eventuelle kleinere Erweiterungen angenommen. 
 
Anpassungen Gebäudeautomation Ersatz: 
Es wird eine ganzheitliche Steuerung über Licht, Beschattung, Musik, usw.  
 

Grössenordnung       Instandhaltung  5`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  80`000 CHF 

 
239 Übriges 
 
Es wird eine Summe für Unvorhergesehenes angenommen. 
 

Grössenordnung       Instandhaltung   10`000 CHF 
   
Grössenordnung       Ersatz  25`000 CHF 

 
 
 
Total Grössenordnung Kosten 
 
 
Grössenordnung Kosten Instandhaltung Total             400`000 CHF 
 
Grössenordnung Kosten Beamer mit Leinwand                60`000 CHF 
 
 
 
Grössenordnung Kosten Ersatz Total    900`000 CHF 
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3. Fazit 

Das Gebäude befindet sich generell in keinem schlechten Zustand. Die Technik wurde von gGrund auf 
sehr gut installiert und Unterhalten, sie ist jedoch in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den 
heutigen Standards. Durch eine Investition könnte sie aber wieder auf einen guten Stand gebracht wer-
den. Dies würde sich ebenfalls in den laufenden Kosten bemerkbar machen. Da die bestehenden Leuch-
ten durch Energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt werden. Dadurch verringert sich der Stromverbrauch 
und die Unterhaltskosten werden gesenkt. Ebenfalls der Personen und Leitungsschutz wäre wieder auf 
dem neusten Stand der Technik. 
 
Bei einer kompletten Sanierung der Elektroinstallationen könnte die Technik noch erweitert werden. So 
könnte mit einer Gebäudeautomation noch effizienter Energie gespart werden. Die alte Bühnenbeleuch-
tung könnte ebenfalls aufgewertet werden. Steigzonen und horizontale Erschliessungswege werden neu 
erstellt und wären so vorbereitet für die Zukunft. Möglicherweise werden gewisse Komplettsanierungen 
auch durch behördliche Auflagen notwendig. Besonders in Bezug auf den Brandschutz. 
 
Zum Zeitpunkt unserer Beurteilung waren wir nicht im Besitz von Brandschutzplänen, Elektroplänen, 
Anlagedokumentationen oder anderen technischen Unterlagen. Für die weiterführende Planung ist es 
unerlässlich, solche Pläne bereit zu stellen. Nur so kann eine seriöse Planung stattfinden. 
 
 
 








































































